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--- die sozialistische Rationalisierung und die Wei
terentwicklung der Produktion und Produk- 
tionstechnplogien, die Konzentration und Spezia
lisierung der Produktion

— - die Entwicklung der Gebrauchswerteigenschaf
ten, der Kosten, Preise und Liefeifristen

— die Verbesserung der Materialökonomie und die 
Durchsetzung der damit verbundenen Material
substitution

— die Sicherung einer einheitlichen Absatzpolitik 
und die vertragliche Gestaltung der Absatzbezie
hungen gegenüber den Bedarfsträgern der 
Volkswirtschaft

— die Termine und die Art und Weise der ein
zelnen Koordinierungsmaßnahmen, insbesondere 
der wechselseitigen Information

— Maßnahmen der Partner zur Vorbeugung von 
Vertragsverletzungen und Rechtsfolgen von 
Pflichtverletzungen aus Koordinierungsverträ
gen.

5. Darüber hinaus können in den Koordinierungs
verträgen vereinbart werden:

— Grundsätze der materiellen Stimulierung, ins
besondere Aufwands-, Kosten-, Nutzens- und 
Verlustbeteiligung

— Grundsätze der Zusammenarbeit auf den Ge
bieten des Kundendienstes, der Ersatzteilver
sorgung und der Dienstleistungen

— die Sicherung der materiell-technischen Ver
sorgung der Produzenten mit wichtigen Erzeug
nissen der vorgelagerten Verarbeitungsstufen

— die Übertragung von Mitteln und Dokumenta
tionen sowie die Übermittlung von Produktions
erfahrungen, insbesondere im Rahmen von Kon- 
zentrationj- und Spezialisierungsmaßnahmen

— die Bildung von Arbeitsgruppen, die Einberu
fung von Beratungen und sonstige Fragen der 
Organisation der sozialistischen Gemeinschafts
arbeit.

6. In den Koordinierungsverträgen ist festzulegen, 
welche wechselseitigen Rechte und Pflichten aus 
dem Koordinierungsvertrag zu welchen Terminen zu 
konkretisieren sind. Die Koordinierungsverträge sind 
zu ändern, wenn dies auf Grund, staatlicher Pla-

nungs- und Leitungsmaßnahmen, neuer Erkennt
nisse von Wissenschaft und Technik oder verän
derter Marktbedingungen erforderlich ist. Im übri
gen finden § 11 Abs. 2 und § 29 des Vertragsgesetzes 
vom 25. Februar 1965^(GB1.1 S. 107) entsprechende 
Anwendung.

7. Soweit keine anderen Sanktionen vereinbart wur
den, ist der den Koordinierungsvertrag verletzende 
Partner den anderen Partnern zum Schadenersatz 
verpflichtet. Die Partner sind berechtigt., die Ver
pflichtung zum Schadenersatz auf einen normier
ten Betrag oder Höchstbetrag zu beschränken. 
Wurde ein normierter Betrag vereinbart, so findet 
§ 82 Abs. 1 des Vertragsgesetzes vom 25. Februar 
1965 nur dann Anwendung, wenn die Partner dies 
ausdrücklich vereinbart haben. •

8. Die Partner von Koordinierungsverträgen sind ver
pflichtet, eine eigenverantwortliche Lösung auftre- 
lender Streitfälle über den Abschluß, die Gestal
tung und die Erfüllung des Koordinierungsvertra
ges anzustreben. Die Leiter der übergeordneten 
Organe haben die Partner bei der Lösung des 
Streitfalles zu unterstützen.

Kommt eine eigenverantwortliche Lösung von 
Streitfällen nicht zustande, sind die Leiter der für 
die Partner zuständigen Staats- bzw. Wirtschafts
organe verpflichtet, die notwendigen Entscheidun
gen, für die sie verantwortlich sind, herbeizuführen. 
Sie haben insbesondere die Durchführung erforder
licher Koordinierungsmaßnahmen im Zusammen
hang mit der Tätigkeit der mit Koordinierungs
funktionen beauftragten volkseigenen Kombinate 
und WB zu sichern und hierzu die notwendigen 
Weisungen an die ihnen unterstehenden Partner 
zu erteilen.
Im übrigen gilt die Verordnung vom 18. April 1963 
(GBl. II S. 293) in der Fassung der Verordnung vom
9. September 1965 zur Änderung der Verordnung 
über die Aufgaben und die Arbeitsweise des Staat
lichen Vertragsgerichts (GBl. II S. 711).

Berlin, den 10. Dezember 1969

Der Minislcrrat ,
der Deutschen Demokratischen Republik
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